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Dr. Hönle Aktiengesellschaft 
Sitz Gräfelfing, Landkreis München 
ISIN DE0005157101 // WKN 515710 
 
 

 
 
Einladung zur ordentlichen Hauptversammlung 
 
 
Wir laden hiermit unsere Aktionäre zu der 
 
am Dienstag, den 26. März 2019,  
um 10.00 Uhr, 
 
im Haus der Bayerischen Wirtschaft, Conference Center, Max-Joseph-Straße 5, 80333 München, 
 
stattfindenden ordentlichen Hauptversammlung ein. 
 
 
 
Tagesordnung 
 
1. Vorlage des festgestellten Jahresabschlusses der Dr. Hönle Aktiengesellschaft zum 

30. September 2018 und des gebilligten Konzernabschlusses zum 30. September 2018, des zu-
sammengefassten Lageberichts für die Dr. Hönle Aktiengesellschaft und den Konzern, des Be-
richts des Aufsichtsrats für das Geschäftsjahr 2017/2018 sowie des erläuternden Berichts zu den 
Angaben nach § 289a Absatz 1 und § 315a Absatz 1 Handelsgesetzbuch 

 
Der Aufsichtsrat hat den vom Vorstand aufgestellten Jahres- und Konzernabschluss gebilligt; damit ist 
der Jahresabschluss festgestellt. Somit entfällt eine Feststellung durch die Hauptversammlung. Die 
Hauptversammlung hat zu diesem Tagesordnungspunkt deshalb keinen Beschluss zu fassen. Der Jah-
resabschluss, der Konzernabschluss, der zusammengefasste Lagebericht für die Dr. Hönle Aktiengesell-
schaft und den Konzern, der Bericht des Aufsichtsrats und der Bericht des Vorstands zu den Angaben 
nach § 289a Absatz 1 und § 315a Absatz 1 Handelsgesetzbuch sind der Hauptversammlung, ohne dass 
es nach dem Aktiengesetz einer Beschlussfassung bedarf, zugänglich zu machen. 

 
2. Beschlussfassung über die Verwendung des Bilanzgewinns aus dem Geschäftsjahr 2017/2018 
 
 Vorstand und Aufsichtsrat schlagen vor, vom Bilanzgewinn der Dr. Hönle Aktiengesellschaft aus dem 

Geschäftsjahr 2017/2018 in Höhe von € 32.516.304,62 
 

a) einen Teilbetrag von € 4.409.483,20 zur Zahlung einer Dividende von € 0,80 je dividendenberechtigter 
Stückaktie zu verwenden und 
 

b) den verbleibenden Restbetrag von € 28.106.821,42 auf neue Rechnung vorzutragen. 
 

Dieser Gewinnverwendungsvorschlag berücksichtigt, dass die von der Gesellschaft unmittelbar oder mit-
telbar gehaltenen eigenen Aktien gemäß § 71b Aktiengesetz nicht dividendenberechtigt sind. Bis zur 
Hauptversammlung kann sich die Anzahl der dividendenberechtigten Stückaktien verändern. In diesem 
Fall wird der Hauptversammlung bei unveränderter Ausschüttung von € 0,80 je dividendenberechtigter 
Stückaktie ein entsprechend angepasster Gewinnverwendungsvorschlag unterbreitet werden. 

 
Gemäß § 58 Abs. 4 Satz 2 Aktiengesetz ist der Anspruch auf die Dividende am dritten auf den Hautver-
sammlungsbeschluss folgenden Geschäftstag, das heißt am 29. März 2019, fällig. 
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3. Beschlussfassung über die Entlastung der Mitglieder des Vorstands für das Geschäftsjahr 
2017/2018 

 
 Vorstand und Aufsichtsrat schlagen vor, den Mitgliedern des Vorstands für das Geschäftsjahr 2017/2018 

Entlastung zu erteilen. 
 
4. Beschlussfassung über die Entlastung der Mitglieder des Aufsichtsrats für das Geschäftsjahr 

2017/2018 
 
 Vorstand und Aufsichtsrat schlagen vor, den Mitgliedern des Aufsichtsrats für das Geschäftsjahr 

2017/2018 Entlastung zu erteilen. 
 
5. Wahl des Abschlussprüfers für das Geschäftsjahr 2018/2019 
 
 Der Aufsichtsrat schlägt vor, zum Abschlussprüfer und Konzernabschlussprüfer für das Geschäftsjahr 

2018/2019 die S&P GmbH Wirtschaftsprüfungsgesellschaft, Schertlinstraße 23, 86159 Augsburg, zu 
wählen. 

 
6. Beschlussfassung über die Ermächtigung zum Erwerb eigener Aktien durch die Gesellschaft  
 

§ 71 Abs. 1 Nr. 8 Aktiengesetz bietet Aktiengesellschaften die Möglichkeit, aufgrund einer Ermächtigung 
der Hauptversammlung eigene Aktien bis zu insgesamt 10 % ihres Grundkapitals zu erwerben. Viele 
Publikumsgesellschaften verfügen über dieses flexible Instrument. Auch die Dr. Hönle Aktiengesellschaft 
hat im Interesse der Gesellschaft und ihrer Aktionäre von dieser Möglichkeit Gebrauch gemacht und in 
der Hauptversammlung vom 21. März 2014 die Gesellschaft zum Erwerb eigener Aktien ermächtigt. Die-
se Ermächtigung galt jedoch nur bis zum 31. Dezember 2018 und ist daher ausgelaufen. Der Vorstand 
soll deshalb auf der Hauptversammlung am 26. März 2019 erneut zum Erwerb eigener Aktien ermächtigt 
werden: 

 
Vorstand und Aufsichtsrat schlagen vor zu beschließen:  

 
a) Die Gesellschaft wird gemäß § 71 Abs. 1 Nr. 8 Aktiengesetz ermächtigt, bis zum 31.12.2023 eige-

ne Aktien bis zu insgesamt 10 % des derzeitigen Grundkapitals von € 5.512.930,00 zu erwerben. 
Auf die hiernach erworbenen Aktien dürfen zusammen mit eigenen Aktien, die sich bereits im Be-
sitz der Gesellschaft befinden oder ihr nach den §§ 71 a ff. Aktiengesetz zuzurechnen sind, zu kei-
nem Zeitpunkt mehr als 10 % des Grundkapitals entfallen. Die Ermächtigung kann ganz oder teil-
weise, in diesem Fall auch mehrmals, für einen oder mehrere Zwecke ausgeübt werden. Die Er-
mächtigung darf von der Gesellschaft nicht zum Handel in eigenen Aktien genutzt werden.  
 
Die Ermächtigung wird zum 27.03.2019 wirksam und gilt bis zum 31.12.2023. Soweit aufgrund vo-
rangegangener Ermächtigungen oder anderer Rechtsgrundlagen eigene Aktien von der Gesell-
schaft erworben, aber noch nicht veräußert wurden, gelten für deren Veräußerung die nachfolgen-
den Regelungen. 
 

b) Der Erwerb kann über die Börse oder mittels eines an alle Aktionäre der Gesellschaft gerichteten 
öffentlichen Kaufangebots erfolgen.  
 

(1) Erfolgt der Erwerb über die Börse, so darf der von der Gesellschaft gezahlte Gegenwert je Aktie 
(ohne Erwerbsnebenkosten) den am Handelstag durch die Eröffnungsauktion ermittelten Kurs für 
Aktien der Gesellschaft im XETRA-Handel (oder eines an die Stelle des XETRA-Systems getrete-
nen funktional vergleichbaren Nachfolgesystems) der Frankfurter Wertpapierbörse um nicht mehr 
als 10 % über- oder unterschreiten.  
 

(2) Erfolgt der Erwerb über die Abgabe eines öffentlichen Kaufangebots an alle Aktionäre der Gesell-
schaft, dürfen der angebotene Kaufpreis oder die Grenzwerte der angebotenen Kaufpreisspanne je 
Aktie (ohne Erwerbsnebenkosten) den arithmetischen Mittelwert der Schlussauktion im XETRA-
Handel (oder eines an die Stelle des XETRA-Systems getretenen funktional vergleichbaren Nach-
folgesystems) der Frankfurter Wertpapierbörse für Aktien der Gesellschaft am zweiten bis vierten 
Handelstag vor dem Tag der Veröffentlichung des Angebots um nicht mehr als 10 % über- oder un-
terschreiten. Überschreitet die Zeichnung das Volumen des Angebots, erfolgt die Annahme nach 
Quoten. Dabei kann eine bevorrechtigte Annahme geringer Stückzahlen bis zu 100 angedienten 
Aktien je Aktionär vorgesehen werden.  
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c) Der Vorstand wird ermächtigt, mit Zustimmung des Aufsichtsrats Aktien der Gesellschaft, die auf-

grund der Ermächtigung erworben werden, Dritten im Rahmen von Unternehmenszusammen-
schlüssen oder beim Erwerb von Unternehmen, Unternehmensteilen oder Beteiligungen daran an-
zubieten und die mit einem solchen Erwerb im Zusammenhang stehenden Tausch- und/oder Kauf-
preisverpflichtungen (zum Erwerbszeitpunkt oder zu einem im Kaufvertrag vereinbarten Zeitpunkt) 
und sonstigen Zahlungsverpflichtungen zu erfüllen. 
 

d) Der Vorstand wird ermächtigt, mit Zustimmung des Aufsichtsrats Aktien der Gesellschaft, die auf-
grund der Ermächtigung erworben werden, einzuziehen, ohne dass die Durchführung der Einzie-
hung eines weiteren Beschlusses der Hauptversammlung bedarf. Die Einziehung kann auf einen 
Teil der erworbenen Aktien beschränkt werden. Von der Ermächtigung zur Einziehung kann mehr-
fach Gebrauch gemacht werden. 

 
Das Bezugsrecht der Aktionäre auf diese eigenen Aktien ist insoweit ausgeschlossen, als diese Aktien 
gemäß der vorstehenden Ermächtigung aus lit. (c) verwendet werden.  
 
Die Ermächtigungen vorstehend unter lit. (c) und (d) können ganz oder in mehreren Teilbeträgen ausge-
nutzt werden. Der Preis, zu dem die Aktien der Gesellschaft gemäß der Ermächtigung in lit. (c) an Dritte 
abgegeben werden, darf das nicht gewichtete arithmetische Mittel des Börsenkurses der Aktien der Ge-
sellschaft in der Schlussauktion im XETRA-Handel (oder einem an die Stelle des XETRA-Systems getre-
tenen funktional vergleichbaren Nachfolgesystem) an der Wertpapierbörse Frankfurt/Main während der 
letzten fünf Börsentage vor dem Zeitpunkt der verbindlichen Vereinbarung mit dem Dritten oder vor Fäl-
ligkeit der Kaufpreis- bzw. sonstigen Zahlungsverpflichtung aus einem solchen Erwerb oder Zusammen-
schluss um nicht mehr als 5 % unterschreiten. 

 
7. Beschlussfassung über die Anpassung der Vergütung des Aufsichtsrats und entsprechende Sat-

zungsänderung 
 

Die Bedeutung des Aufsichtsrats als Beratungs- und Überwachungsorgan und seine Verantwortung für 
das Wohl der Gesellschaft sind in den vergangenen Jahren deutlich gestiegen. Diesem Umstand soll 
auch im Rahmen der Aufsichtsratsvergütung Rechnung getragen werden. 
 
Vorstand und Aufsichtsrat schlagen daher vor, die Vergütung für den Aufsichtsrat wie folgt neu festzuset-
zen: 

 
„Den Aufsichtsratsmitgliedern der Gesellschaft wird eine jährliche Vergütung in Höhe von jeweils EUR 
30.000,00 gewährt. Der Aufsichtsratsvorsitzende erhält das Doppelte des Betrages eines einfachen Auf-
sichtsratsmitgliedes, also EUR 60.000,00, sein Stellvertreter das Eineinhalbfache des Betrages eines ein-
fachen Aufsichtsratsmitgliedes, also EUR 45.000,00. Die Vergütung ist vier Wochen nach Ablauf des be-
treffenden Geschäftsjahres zur Zahlung an die Aufsichtsratsmitglieder fällig. Die Vergütung gemäß vor-
stehenden Sätzen wird erstmals ab Beginn des seit dem 01. Oktober 2018 laufenden Geschäftsjahres an 
die Aufsichtsratsmitglieder bezahlt. Aufsichtsratsmitglieder, die nicht während des gesamten Geschäfts-
jahres im Amt waren, erhalten für jeden angefangenen Monat ihrer Tätigkeit ein Zwölftel der Vergütung. 
Die Mitglieder des Aufsichtsrats erhalten außerdem Ersatz für die ihnen bei Wahrnehmung ihres Amtes 
erwachsenen Auslagen. Die von einem Aufsichtsratsmitglied in Rechnung gestellte oder in einer die 
Rechnung ersetzenden Gutschrift ausgewiesene Umsatzsteuer wird in jeweiliger gesetzlicher Höhe zu-
sätzlich gezahlt.“ 

 
§ 14 Abs. 1, Abs. 2 und Abs. 3 der Satzung („Vergütung“) werden wie folgt neu gefasst: 

 
„(1) Den Aufsichtsratsmitgliedern der Gesellschaft wird eine jährliche Vergütung in Höhe von jeweils 

EUR 30.000,00 gewährt. Der Aufsichtsratsvorsitzende erhält das Doppelte des Betrages eines ein-
fachen Aufsichtsratsmitgliedes, also EUR 60.000,00, sein Stellvertreter das Eineinhalbfache des 
Betrages eines einfachen Aufsichtsratsmitgliedes, also EUR 45.000,00. Die Vergütung ist vier Wo-
chen nach Ablauf des betreffenden Geschäftsjahres zur Zahlung an die Aufsichtsratsmitglieder fäl-
lig. Die Vergütung gemäß vorstehenden Sätzen wird erstmals ab Beginn des seit dem 01. Oktober 
2018 laufenden Geschäftsjahres an die Aufsichtsratsmitglieder bezahlt. 

 
(2) Aufsichtsratsmitglieder, die nicht während des gesamten Geschäftsjahres im Amt waren, erhalten 

für jeden angefangenen Monat ihrer Tätigkeit ein Zwölftel der Vergütung.  
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(3) Die Mitglieder des Aufsichtsrats erhalten außerdem Ersatz für die ihnen bei Wahrnehmung ihres 
Amtes erwachsenen Auslagen. Die von einem Aufsichtsratsmitglied in Rechnung gestellte oder in 
einer die Rechnung ersetzenden Gutschrift ausgewiesene Umsatzsteuer wird in jeweiliger gesetzli-
cher Höhe zusätzlich gezahlt.“ 

 
 
Bericht an die Hauptversammlung 
 
Bericht des Vorstands zu dem unter Ziffer 6 der Tagesordnung genannten Bezugsrechtsausschluss 
(§ 186 Abs. 4 Satz 2 Aktiengesetz in Verbindung mit § 71 Abs. 1 Nr. 8 Aktiengesetz) 
 
Die Dr. Hönle Aktiengesellschaft hat in der Hauptversammlung vom 21. März 2014 zum Aktienrückkauf und 
zur anschließenden Veräußerung der erworbenen eigenen Aktien einen Ermächtigungsbeschluss gefasst, 
der bis zum 31. Dezember 2018 befristet war. Die Ermächtigung zum Rückerwerb eigener Aktien ist daher 
am 31. Dezember 2018 ausgelaufen und erloschen. Der Vorstand soll deshalb auf der Hauptversammlung 
am 26. März 2019 erneut zum Erwerb eigener Aktien ermächtigt werden. 
 
Mit der im Tagesordnungspunkt 6 vorgeschlagenen Ermächtigung soll der Vorstand in die Lage versetzt 
werden, im Interesse der Gesellschaft und ihrer Aktionäre eigene Aktien über die Börse oder ein öffentliches 
Kaufangebot bis zur Höhe von insgesamt 10 % des derzeitigen Grundkapitals der Gesellschaft zu erwerben. 
 
Bei einem Erwerb über ein öffentliches Kaufangebot ("Tenderverfahren") kann jeder Aktionär entscheiden, 
wie viele Aktien und - bei Festlegung einer Preisspanne - zu welchem Preis er diese anbieten möchte. Über-
steigt die Anzahl der zum festgesetzten Preis angebotenen Aktien die Höchstmenge der von der Gesell-
schaft nachgefragten Aktien, ist eine Zuteilung erforderlich. Hierbei soll es möglich sein, eine bevorrechtigte 
Annahme kleiner Offerten oder kleiner Teile von Offerten bis maximal 100 Aktien vorzusehen, damit bei der 
Festlegung der zu erwerbenden Quoten gebrochene Beträge und kleine Restbestände vermieden werden 
können und die technische Abwicklung erleichtert wird. 
 
Die von der Gesellschaft erworbenen eigenen Aktien können über die Börse oder ein öffentliches Angebot 
an alle Aktionäre wieder veräußert werden. Mit diesen Möglichkeiten des Verkaufs wird bei der Wiederaus-
gabe der Aktien das Recht der Aktionäre auf Gleichbehandlung gewahrt. 
 
Die Ermächtigung unter Ziffer 6 der Tagesordnung soll es der Gesellschaft zudem ermöglichen, eigene Ak-
tien zu erwerben, um diese auch ohne erneuten Beschluss der Hauptversammlung einziehen zu können. 
 
In der Ermächtigung wird der Gesellschaft ferner die Möglichkeit gegeben, eigene Aktien zur Verfügung zu 
haben, um diese als Gegenleistung im Rahmen von Unternehmenszusammenschlüssen oder beim Erwerb 
von Unternehmen, Unternehmensteilen oder Beteiligungen daran anbieten zu können. Der internationale 
Wettbewerb und die Globalisierung der Wirtschaft verlangen zunehmend diese Form der Akquisitionsfinan-
zierung. Die vorgeschlagene Ermächtigung soll der Gesellschaft den notwendigen Handlungsspielraum ge-
ben, um sich bietende Gelegenheiten zum Erwerb von Unternehmen oder Beteiligungen daran schnell und 
flexibel ausnutzen zu können. Dem trägt der vorgeschlagene Ausschluss des Bezugsrechts Rechnung. Bei 
der Festlegung der Bewertungsrelationen wird der Vorstand sicherstellen, dass die Interessen der Aktionäre 
angemessen gewahrt werden. In der Regel wird sich der Vorstand bei der Bemessung des Werts der als 
Gegenleistung hingegebenen Aktien am Börsenkurs der Dr. Hönle AG-Aktie orientieren. Dabei ist eine 
schematische Anknüpfung an einen Börsenkurs nicht vorgesehen, insbesondere um einmal erzielte Ver-
handlungsergebnisse nicht durch Schwankungen des Börsenkurses in Frage zu stellen. Der Dr. Hönle Akti-
engesellschaft steht auch das genehmigte Kapital für den Erwerb von Unternehmen oder Beteiligungen da-
ran zur Verfügung. Die Entscheidung über die Art der Aktienbeschaffung zur Finanzierung solcher Transak-
tionen trifft der Vorstand mit Zustimmung des Aufsichtsrats, wobei alleine die Interessen der Aktionäre und 
der Gesellschaft maßgeblich sind. 
 
Der Vorstand wird die nächste Hauptversammlung über die Ausnutzung der Ermächtigung unterrichten. 
 
Voraussetzungen für die Teilnahme an der Hauptversammlung und die Ausübung des Stimmrechts 
 
Zur Teilnahme an der Hauptversammlung und zur Ausübung des Stimmrechts in der Hauptversammlung 
sind nach § 19 der Satzung der Dr. Hönle Aktiengesellschaft diejenigen Aktionäre berechtigt, die sich bei der 
Gesellschaft unter der nachfolgend benannten Adresse, Fax-Nummer oder E-Mail-Adresse anmelden und 
ihre Berechtigung durch einen besonderen, durch das depotführende Institut ausgestellten Nachweis des 
Anteilsbesitzes nachgewiesen haben:  
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Dr. Hönle Aktiengesellschaft  
c/o Better Orange IR & HV AG 
Haidelweg 48 
81241 München 
Deutschland 
Fax: +49 (0)89 889 690 633 
E-Mail: anmeldung@better-orange.de 
 
Der Nachweis des Anteilsbesitzes hat sich auf den Beginn des 05. März 2019 (0.00 Uhr) („Nachweisstich-
tag“) zu beziehen und muss der Gesellschaft mit der Anmeldung unter der obigen Adresse, Fax-Nummer 
oder E-Mail-Adresse spätestens bis zum Ablauf des 19. März 2019 (24.00 Uhr) zugehen. Die Anmeldung 
und der Nachweis des Anteilsbesitzes bedürfen der Textform (§ 126b Bürgerliches Gesetzbuch) und müssen 
in deutscher oder englischer Sprache abgefasst sein. 
 
Gemäß der Regelung in § 123 Abs. 4 Aktiengesetz gilt im Verhältnis zur Dr. Hönle Aktiengesellschaft für die 
Teilnahme an der Hauptversammlung oder die Ausübung des Stimmrechts als Aktionär nur, wer den Nach-
weis des Anteilsbesitzes erbracht hat. Die Berechtigung zur Teilnahme oder der Umfang des Stimmrechts 
bemisst sich dabei ausschließlich nach dem Anteilsbesitz zum Nachweisstichtag. Veränderungen im Aktien-
bestand nach dem Nachweisstichtag haben hierfür keine Bedeutung. Aktionäre, die ihre Aktien erst nach 
dem Nachweisstichtag erworben haben, können somit nicht an der Hauptversammlung teilnehmen, es sei 
denn, er bzw. sie lässt sich bevollmächtigen oder zur Rechtsausübung ermächtigen. Aktionäre, die sich ord-
nungsgemäß angemeldet und den Nachweis erbracht haben, sind auch dann zur Teilnahme an der Haupt-
versammlung und zur Ausübung des Stimmrechts berechtigt, wenn sie die Aktien nach dem Nachweisstich-
tag veräußern. Mit dem Nachweisstichtag geht keine Sperre für die Veräußerbarkeit des Anteilsbesitzes 
einher. Der Nachweisstichtag ist kein relevantes Datum für die Dividendenberechtigung. 
 
Nach Eingang der Anmeldung und des Nachweises ihres Anteilsbesitzes bei der Gesellschaft werden den 
Aktionären Eintrittskarten für die Hauptversammlung übersandt. Die Eintrittskarten sind lediglich organisato-
rische Hilfsmittel und keine Voraussetzung für die Teilnahme an der Hauptversammlung und die Ausübung 
des Stimmrechts. 
 
Die Anmeldung kann auch in der Weise erfolgen, dass der Aktionär das ihm über das depotführende Kredit-
institut zugesandte Formular zur Eintrittskartenbestellung ausfüllt und an das depotführende Kreditinstitut 
zurückschickt. Die erforderliche Anmeldung und die Übersendung des Nachweises des maßgeblichen An-
teilsbesitzes werden in diesen Fällen durch das depotführende Institut vorgenommen.  
 
Jede Stückaktie gewährt in der Hauptversammlung eine Stimme. 
 
Verfahren für die Stimmabgabe durch Bevollmächtigte 
 
Die Aktionäre, die nicht an der Hauptversammlung teilnehmen, können ihr Stimmrecht unter entsprechender 
Vollmachtserteilung durch einen Bevollmächtigten, auch durch ein Kreditinstitut oder eine Vereinigung von 
Aktionären, ausüben lassen. Auch in diesem Fall muss die Anmeldung unter Vorlage des Nachweises des 
Anteilsbesitzes rechtzeitig erfolgen. 
 
Die Erteilung der Vollmacht, ihr Widerruf und der Nachweis der Bevollmächtigung bedürfen der Textform, 
wenn weder ein Kreditinstitut, noch eine Aktionärsvereinigung oder eine andere der in § 135 Aktiengesetz 
gleichgestellten Institutionen oder Personen zur Ausübung des Stimmrechts bevollmächtigt wird. Werden 
Vollmachten zur Stimmrechtsausübung an Kreditinstitute, ihnen gleichgestellte Institute oder Unternehmen 
(§ 135 Abs. 10, § 125 Abs. 5 Aktiengesetz) sowie Aktionärsvereinigungen oder Personen im Sinne 
§ 135 Abs. 8 Aktiengesetz erteilt, besteht kein Textformerfordernis, jedoch ist die Vollmachtserteilung vom 
Bevollmächtigten nachprüfbar festzuhalten; sie muss zudem vollständig sein und darf nur mit der Stimm-
rechtsausübung verbundene Erklärungen enthalten. Wir bitten daher die Aktionäre, sich in diesem Fall mit 
dem zu Bevollmächtigenden über die Form der Vollmacht abzustimmen. 
 
Aktionäre, die einen Vertreter bevollmächtigen möchten, werden gebeten, zur Erteilung der Vollmacht das 
Formular zu verwenden, welches die Gesellschaft hierfür bereit hält. Es befindet sich auf der Rückseite der 
Eintrittskarte, die der Aktionär bei rechtzeitiger Anmeldung und Nachweiserbringung erhält, und steht auch 
unter https://www.hoenle.de/investoren/hauptversammlung zum Download zur Verfügung. Bevollmächtigt ein 
Aktionär mehr als eine Person, so kann die Gesellschaft eine oder mehrere von diesen zurückweisen. 
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Der Nachweis der Bevollmächtigung kann am Tag der Hauptversammlung durch den Bevollmächtigten am 
Versammlungsort erbracht werden. Ferner kann der Nachweis über die Bestellung eines Bevollmächtigten 
der Dr. Hönle Aktiengesellschaft an die Adresse Dr. Hönle Aktiengesellschaft, Investor Relations, Lochhamer 
Schlag 1, 82166 Gräfelfing, bzw. per Fax unter der Fax-Nummer +49 (0)89 85608-101 oder auch elektro-
nisch an folgende E-Mail-Adresse übermittelt werden: hv2019@hoenle.de 
 
Stimmrechtsvertreter der Gesellschaft 
 
Als Service bietet die Dr. Hönle Aktiengesellschaft ihren Aktionären wieder an, sich durch von der Gesell-
schaft benannte Stimmrechtsvertreter in der Hauptversammlung vertreten zu lassen. Soweit die Stimm-
rechtsvertreter der Gesellschaft bevollmächtigt werden, müssen diesen in jedem Fall Weisungen für die 
Ausübung des Stimmrechts erteilt werden. Die Stimmrechtsvertreter üben das Stimmrecht ausschließlich auf 
der Grundlage der vom Aktionär erteilten Weisungen aus. Ohne Weisungen werden sich die Stimmrechts-
vertreter der Stimme enthalten. Die Stimmrechtsvertreter der Gesellschaft nehmen keine Vollmachten zur 
Einlegung von Widersprüchen gegen Hauptversammlungsbeschlüsse, zur Ausübung des Rede- und Frage-
rechts oder zur Stellung von Anträgen entgegen. 
 
Auch diejenigen Aktionäre, die den von der Gesellschaft benannten Stimmrechtsvertretern eine Vollmacht 
erteilen wollen, müssen sich rechtzeitig unter Vorlage des Nachweises des Anteilsbesitzes anmelden. 
 
Weitere Informationen zur Stimmrechtsvertretung sowie ein Formular zur Vollmachts- und Weisungserteilung 
stehen den Aktionären unter der Internetadresse https://www.hoenle.de/investoren/hauptversammlung zum 
Download zur Verfügung oder können direkt bei der Gesellschaft unter der Anschrift: Dr. Hönle Aktiengesell-
schaft, Investor Relations, Lochhamer Schlag 1, 82166 Gräfelfing, per Fax unter der Fax-Nummer 
+49 (0)89 85608-101 bzw. per E-Mail an hv2019@hoenle.de angefordert werden.  
 
Die Vollmachten und Weisungen für die Stimmrechtsvertreter, die vor der Hauptversammlung erteilt werden, 
sind aus organisatorischen Gründen bis spätestens Montag, den 25. März 2019, 14.00 Uhr, - an die Gesell-
schaft bei oben genannter Adresse, Fax-Nummer oder E-Mail-Adresse eingehend - zurückzusenden, an-
dernfalls können diese nicht berücksichtigt werden. 
 
Darüber hinaus bieten wir form- und fristgerecht angemeldeten und in der Hauptversammlung erschienenen 
Aktionären, Aktionärsvertretern bzw. deren Bevollmächtigten an, die von der Gesellschaft benannten Stimm-
rechtsvertreter auch während der Hauptversammlung mit der Ausübung des Stimmrechts zu bevollmächti-
gen. 
 
Einsehbare Unterlagen und Informationen auf der Internetseite der Gesellschaft 
 
Der Jahresabschluss, der Konzernabschluss, der zusammengefasste Lagebericht für die Dr. Hönle Aktien-
gesellschaft und den Konzern, der Bericht des Aufsichtsrats jeweils für das Geschäftsjahr 2017/2018, der 
Vorschlag des Vorstands über die Verwendung des Bilanzgewinns, der erläuternde Bericht zu den Angaben 
nach § 289a Absatz 1 und § 315a Absatz 1 Handelsgesetzbuch und der Bericht des Vorstands zu dem unter 
Ziffer 6 der Tagesordnung genannten Bezugsrechtsausschluss können im Internet unter 
https://www.hoenle.de/investoren/hauptversammlung eingesehen werden. Die Unterlagen liegen auch vom 
Tage der Einberufung der Hauptversammlung an in den Geschäftsräumen der Gesellschaft zur Einsicht-
nahme durch die Aktionäre aus. Auf Verlangen wird jedem Aktionär kostenlos eine Abschrift übersandt. Die 
Unterlagen werden auch in der Hauptversammlung ausgelegt.  
 
Die Einberufung der Hauptversammlung mit den gesetzlich geforderten Angaben und Erläuterungen ist über 
die Internetseite der Gesellschaft https://www.hoenle.de/investoren/hauptversammlung zugänglich. Gleiches 
gilt auch für die weiteren Informationen nach § 124a Aktiengesetz, die ebenfalls über die Internetseite der 
Gesellschaft https://www.hoenle.de/investoren/hauptversammlung zugänglich sind. Die Abstimmungsergeb-
nisse werden nach der Hauptversammlung unter der gleichen Internetadresse bekannt gegeben.  
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Anfragen, Anträge, Wahlvorschläge, Auskunftsverlangen 
(Angaben zu den Rechten der Aktionäre nach § 122 Abs. 2, § 126 Abs. 1, § 127, § 131 Aktiengesetz) 
 
Tagesordnungsergänzungsverlangen gemäß § 122 Abs. 2 Aktiengesetz 
 
Aktionäre, deren Anteile zusammen den zwanzigsten Teil des Grundkapitals oder den anteiligen Betrag von 
€ 500.000,00 erreichen (dies entspricht 500.000 Aktien), können verlangen, dass Gegenstände auf die Ta-
gesordnung gesetzt oder bekanntgemacht werden. Jedem neuen Gegenstand muss eine Begründung oder 
eine Beschlussvorlage beiliegen. Das Verlangen ist schriftlich (§ 126 Bürgerliches Gesetzbuch) an den Vor-
stand der Dr. Hönle Aktiengesellschaft zu richten und muss der Gesellschaft spätestens bis zum 23. Februar 
2019 bis 24.00 Uhr zugehen.  
 
Die Antragsteller haben nachzuweisen, dass sie seit mindestens 90 Tagen vor dem Tag des Zugangs des 
Verlangens Inhaber der Aktien sind und dass sie die Aktien bis zur Entscheidung des Vorstands über den 
Antrag halten. 
 
Etwaige Ergänzungsverlangen sind an folgende Adresse zu richten: 
 
Vorstand der Dr. Hönle Aktiengesellschaft 
Lochhamer Schlag 1 
82166 Gräfelfing 
 
Bekanntzumachende Ergänzungen der Tagesordnung werden unverzüglich nach Zugang des Verlangens 
im Bundesanzeiger bekannt gemacht und solchen Medien zur Veröffentlichung zugeleitet, bei denen davon 
ausgegangen werden kann, dass sie die Information in der gesamten Europäischen Union verbreiten. Sie 
werden außerdem unter der Internetadresse https://www.hoenle.de/investoren/hauptversammlung bekannt 
gemacht und den Aktionären mitgeteilt. 
 
Gegenanträge und Wahlvorschläge gemäß § 126 Abs. 1, § 127 Aktiengesetz 
 
Darüber hinaus können Aktionäre der Gesellschaft Gegenanträge gegen Vorschläge von Vorstand und/oder 
Aufsichtsrat zu bestimmten Punkten der Tagesordnung sowie Wahlvorschläge übersenden. Gegenanträge, 
Wahlvorschläge und sonstige Anfragen von Aktionären zur Hauptversammlung sind ausschließlich zu rich-
ten an: 
 
Dr. Hönle Aktiengesellschaft 
Investor Relations 
Lochhamer Schlag 1 
82166 Gräfelfing  
Fax: +49 (0)89 85608-101 
E-Mail: hv2019@hoenle.de 
 
Die Dr. Hönle Aktiengesellschaft wird alle Gegenanträge zu einem Vorschlag des Vorstands und/oder des 
Aufsichtsrats zu einem bestimmten Tagesordnungspunkt gemäß § 126 Abs. 1 Aktiengesetz und Wahlvor-
schläge gemäß § 127 Aktiengesetz einschließlich einer etwaigen Begründung  und einer etwaigen Stellung-
nahme der Verwaltung im Internet unter https://www.hoenle.de/investoren/hauptversammlung veröffentli-
chen, wenn sie der Dr. Hönle Aktiengesellschaft spätestens bis zum 11. März 2019 bis 24.00 Uhr unter der 
oben genannten Adresse, Fax-Nummer oder E-Mail-Adresse zugehen. 
 
Gegenanträge und Wahlvorschläge sind nur dann gestellt, wenn sie während der Hauptversammlung münd-
lich gestellt werden. 
 
Das Recht eines jeden Aktionärs, während der Hauptversammlung Gegenanträge zu den verschiedenen 
Tagesordnungspunkten bzw. Wahlvorschläge zur Wahl des Abschlussprüfers (Tagesordnungspunkt 5) auch 
ohne vorherige und fristgerechte Übermittlung an die Gesellschaft zu stellen, bleibt unberührt.  
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Auskunftsrecht gemäß § 131 Abs. 1 Aktiengesetz 
 
In der Hauptversammlung kann jeder Aktionär oder Aktionärsvertreter vom Vorstand Auskunft über Angele-
genheiten der Gesellschaft, die rechtlichen und geschäftlichen Beziehungen der Gesellschaft zu verbunde-
nen Unternehmen sowie die Lage des Konzerns und der in den Konzernabschluss einbezogenen Unter-
nehmen verlangen, soweit die Auskunft zur sachgemäßen Beurteilung eines Gegenstands der Tagesord-
nung erforderlich ist. 
 
Unter den in § 131 Abs. 3 Aktiengesetz genannten Voraussetzungen darf der Vorstand die Auskunft verwei-
gern. 
 
Nach § 20 Abs. 2 der Satzung kann der Versammlungsleiter das Rede- und Fragerecht der Aktionäre zeitlich 
angemessen beschränken; er kann insbesondere bereits zu Beginn oder während der Hauptversammlung 
den zeitlichen Rahmen für den gesamten Verlauf der Hauptversammlung, für die Aussprache zu den einzel-
nen Tagesordnungspunkten sowie für den einzelnen Frage- und Redebeitrag angemessen festsetzen. 
 
Weitergehende Erläuterungen 
 
Weitergehende Erläuterungen zu den Antragsrechten (§§ 122 Abs. 2, 126 Abs. 1, 127 Abs. 1 Aktiengesetz) 
und Auskunftsrechten (§ 131 Aktiengesetz) der Aktionäre können im Internet unter 
https://www.hoenle.de/investoren/hauptversammlung eingesehen werden.  
 
Gesamtzahl der Aktien und Stimmrechte zum Zeitpunkt der Einberufung der Hauptversammlung 
 
Im Zeitpunkt der Einberufung der Hauptversammlung beträgt das Grundkapital der Gesellschaft 
€ 5.512.930,00 und ist eingeteilt in 5.512.930 Stückaktien. Die Gesamtzahl der Aktien und Stimmrechte an 
der Gesellschaft im Zeitpunkt der Bekanntmachung der Einberufung der Hauptversammlung im Bundesan-
zeiger beträgt damit jeweils 5.512.930. Aus von der Gesellschaft gehaltenen oder ihr gemäß § 71d Aktien-
gesetz zuzurechnenden eigenen Aktien können keine Stimmrechte ausgeübt werden; zum Zeitpunkt der 
Bekanntmachung der Einberufung der Hauptversammlung im Bundesanzeiger hält die Gesellschaft 1.076 
eigene Aktien. 
 
Hinweis zum Datenschutz 
 
Europaweit gelten seit dem 25. Mai 2018 neue Regelungen zum Datenschutz. In unserer Datenschutzrecht-
lichen Betroffeneninformation für Aktionäre und Aktionärsvertreter haben wir alle Informationen zur Verarbei-
tung personenbezogener Daten unserer Aktionäre und Aktionärsvertreter zusammengefasst. Die Daten-
schutzhinweise können im Internet unter https://www.hoenle.de/investoren/hauptversammlung eingesehen 
werden und werden auch in der Hauptversammlung zur Einsichtnahme der Aktionäre ausgelegt. 
 
 
 
Gräfelfing, im Februar 2019 
 
 
Dr. Hönle Aktiengesellschaft 
Der Vorstand 
 


